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A N L A G E  

zur Benutzungs- und Entgeltordnung 

für Schul- und Internatsräume des Landkreises Eichsfeld 

Euro 

1. Klassenräume 

 

1.1 
Einzelerlaubnis je Klassenraum und Benutzungstag bis 
zu 2 Stunden 10,00 

 

je angefangene weitere Stunde  4,00 

1.2 Dauererlaubnis Regelung d. Entgeltes im Mietvertrag 

Euro 

2. 
Festräume (Schulaulen, Gemeinschaftsräume) - 

Maßstab ist das objektive Fassungsvermögen bei 

Anordnung der Stühle in Reihen 

 

2.1 bis zu 100 Personen/2 Stunden 25,00 
 

je angefangene weitere Stunde 10,00 

2.2 bis zu 250 Personen/2 Stunden 40,00 
 

je angefangene weitere Stunde 15,00 

2.3 bis zu 500 Personen/2 Stunden 55,00 
 

je angefangene weitere Stunde 20,00 

Euro 

3. Speiseräume 

 

3.1 bei Benutzung der Essenausgabe 

 

3.1.1 bis 100 m
2
 Raumfläche/Tag 80,00 

3.1.2 bis 200 m
2
 Raumfläche/Tag 100,00 

3.1.3 über 200 m
2
 Raumfläche/Tag 130,00 

3.2 ohne Benutzung der Essenausgabe 

 

3.2.1 bis 100 m
2
 Raumfläche/Tag 50,00 

3.2.2 bis 200 m
2
 Raumfläche/Tag 75,00 

3.2.3 über 200 m
2
 Raumfläche/Tag 100,00 
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Euro 

4. Internatsräume 

 

4.1 
für Schüler u. Auszubildende der Schulen in Trägerschaft 
des Landkreises Eichsfeld je Übernachtung 8,00 

4.2 für sonstige Nutzer 9,50 

4.3 für Ausleihe von Bettwäsche 5,00 

5. Auf-, Ab-, und Umbauten 

5.1. die Inanspruchnahme von Räumen für genehmigte Auf-, Ab- 
und Umbauten, Proben und Reinigung ist ab 24 Stunden vor 

Beginn der Veranstaltung und bis zu 24 Stunden nach Ende 
der Veranstaltung kostenfrei      -- 

5.2 für weitere 24 Stunden vor Beginn und nach Ende der 

Veranstaltung werden 50 % des jeweiligen Entgeltes erhoben 

Euro 

6. Nutzung von Einrichtungsgegenständen 
 

6.1 Klavier, Flügel/je Veranstaltung 5,00 

6.2 Polylux, Diaprojektor, Filmgerät, Plattenspieler, 
 

 

Kassettentonband u. ä./je Veranstaltung 5,00 

6.3 Tisch pro Tag 1,00 
 

Stuhl pro Tag 0,50 


